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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, 

dass der Beschwerdeführer am (…) November 2025 in der Schweiz ein 

Asylgesuch stellte, 

dass er am 23. Januar 2026 zu seinen Asylgründen angehört wurde, 

dass er hierbei zusammenfassend ausführte, er habe am 11. September 

2022 dem kurdischen roten Halbmond («Heyva Sora») 1000.– TL gespen-

det,  

dass er weiter angab, er habe ab 2024 auf Facebook Posts zu Newroz oder 

ähnlichen kurdischen Angelegenheiten abgesetzt sowie Fotos von Gueril-

las und «Freiheitsbilder» veröffentlicht, 

dass sein Facebook-Konto im Jahr 2024 gesperrt worden sei, 

dass die Polizei am 8. September 2025 bei ihm zu Hause eine Razzia 

durchgeführt und zudem seinem Vater telefonisch mitgeteilt habe, er (der 

Beschwerdeführer) habe über Facebook Propaganda für eine Terrororga-

nisation gemacht, 

dass er am 28. Oktober 2025 über seine Anwältin in der Türkei Unterlagen 

zu zwei gegen ihn in der Türkei eröffneten Strafverfahren wegen Terrorpro-

paganda und wegen Unterstützung des kurdischen roten Halbmonds er-

halten habe, 

dass er befürchte, bei einer Rückkehr in die Türkei direkt inhaftiert zu wer-

den, wobei ihn zwischen fünf und zehn Jahren Gefängnisstrafe mit un-

menschlicher Behandlung respektive Misshandlung erwarten könnten, 

dass das SEM mit Verfügung vom 30. Januar 2026 die Flüchtlingseigen-

schaft des Beschwerdeführers verneinte, sein Asylgesuch vom 3. Novem-

ber 2025 ablehnte und die Verfügung des Migrationsamts des Kantons 

B._______ vom 14. Oktober 2024 betreffend Wegweisung aus der 

Schweiz und Wegweisungsvollzug als rechtskräftig und vollstreckbar er-

klärte, 

dass der Beschwerdeführer hiergegen mit Eingabe vom 10. Februar 2026 

beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhob und in materieller Hin-

sicht beantragte, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuhe-

ben (Ziff. 1), es sei ihm die Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen sowie 
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Asyl zu gewähren (Ziff. 2) und auf eine Wegweisung aus der Schweiz zu 

verzichten (Ziff. 3),  

dass er eventualiter beantragte, die Sache sei zur weiteren Sachverhalts-

ermittlung beziehungsweise Sachverhaltsergänzung an die Vorinstanz zu-

rückzuweisen (Ziff. 4), 

dass er in verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte, es sei festzustellen, 

dass der Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme, eventualiter sei 

die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen (Ziff. 1), es sei ihm die un-

entgeltliche Prozessführung und unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu 

gewähren (Ziff. 2) und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu ver-

zichten (Ziff. 3), 

dass die im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingesetzte Instruktions-

richterin am 11. Februar 2026 den Eingang der Beschwerde bestätigte und 

verfügte, der Beschwerdeführer könne den Ausgang des Beschwerdever-

fahrens einstweilen in der Schweiz abwarten, 

dass sie mit Zwischenverfügung vom 24. Februar 2026 infolge der der Be-

schwerde von Gesetzes wegen zukommenden aufschiebenden Wirkung 

auf den eventualiter gestellten Antrag des Beschwerdeführers auf Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung nicht weiter einging sowie man-

gels eines weitergehenden Feststellungsinteresses auf einen diesbezügli-

chen Feststellungsentscheid verzichtete, 

dass sie zudem die Gesuche des Beschwerdeführers um Gewährung der 

unentgeltlichen Prozessführung sowie um Beiordnung eines amtlichen 

Rechtsbeistands abwies und diesen aufforderte, bis zum 11. März 2026 

einen Kostenvorschuss von Fr. 1'000.– zu leisten,  

dass der Kostenvorschuss am 11. März 2026 der Gerichtskasse des Bun-

desverwaltungsgerichts gutgeschrieben wurde, 

und zieht in Erwägung, 

dass das Bundesverwaltungsgericht auf dem Gebiet des Asyls – in der Re-

gel und auch vorliegend – endgültig über Beschwerden gegen Verfügun-

gen (Art. 5 VwVG) des SEM entscheidet (Art. 105 AsylG [SR 142.31] i.V.m. 

Art. 31‒33 VGG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG),  
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dass sich das Verfahren nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG richtet, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG), 

dass der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-

men hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, ein 

schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Ände-

rung hat und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 105 

AsylG und Art. 48 Abs. 1 VwVG), 

dass der beim Beschwerdeführer einverlangte Kostenvorschuss fristge-

recht geleistet wurde, 

dass somit auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzu-

treten ist (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG), 

dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen 

Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des 

Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), 

dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher 

Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden wird 

(Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um 

ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu 

begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), 

dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel ver-

zichtet wurde, 

dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 

AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im 

Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-

tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be-

gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 

Abs. 1 AsylG), 

dass begründete Furcht vor Verfolgung vorliegt, wenn ein konkreter Anlass 

zur Annahme einer sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in abseh-

barer Zeit verwirklichenden Verfolgung im Zeitpunkt der Ausreise bestand 

oder heute noch besteht, 
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dass hierfür konkrete Indizien vorliegen müssen, welche den Eintritt einer 

– aus einem der vom Gesetz aufgezählten Motive erfolgenden – Benach-

teiligung als wahrscheinlich und dementsprechend die Furcht davor als re-

alistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2011/51 

E. 6.2), 

dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft 

gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), 

dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde 

ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, 

und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesent-

lichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den 

Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder ver-

fälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), 

dass das SEM den Sachverhalt vollständig und richtig festgestellt hat, 

dass es in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkennt-

nis gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anfor-

derungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht 

genügen,  

dass es hierbei namentlich zu Recht sinngemäss festgehalten hat, die an-

gebliche Spende des Beschwerdeführers von 1000.– TL (umgerechnet 

etwa 18.– SFr.) an den kurdischen roten Halbmond sei zwar in einem De-

nunziationsschreiben zuhanden der türkischen Polizei erwähnt worden,  

habe jedoch nicht zur Eröffnung einer Untersuchung durch die Strafverfol-

gungsbehörden geführt, 

dass das SEM weiter in Bezug auf die vom Beschwerdeführer angeführten 

Ermittlungsverfahren wegen Terrorpropaganda gestützt auf den Referenz-

entscheid des Bundesverwaltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 

2024 sowie angesichts der fehlenden strafrechtlichen Vorbelastung des 

Beschwerdeführers und seines nicht relevanten politischen Profils zu 

Recht das Vorliegen einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit, aufgrund die-

ser zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden, verneint hat, 

dass es dem Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe nicht gelun-

gen ist, der einlässlich und überzeugend begründeten Verfügung des SEM 

Stichhaltiges entgegenzusetzen, 
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dass sich die Rechtsmitteleingabe vielmehr über weite Strecken darauf be-

schränkt, die im genannten Referenzentscheid bereits im Grundsatz ge-

klärte Frage der Asylrelevanz von Ermittlungsverfahren wegen Präsiden-

tenbeleidigung und Terrorpropaganda in der Türkei anzuzweifeln, ohne 

sich mit den tragenden Erwägungen jenes Entscheids auseinanderzuset-

zen, 

dass der Beschwerdeführer insbesondere mit seiner Behauptung, die kon-

kreten Ermittlungen und staatsanwaltlichen Akten würden vorliegend die 

Schwelle einer bloss hypothetischen Gefahr überschreiten, den im erwähn-

ten, in Rechtskraft getretenen und damit vorliegend verbindlichen Refe-

renzurteil getroffenen Schlussfolgerungen widerspricht, 

dass er zudem aus dem von ihm zitierten, zeitlich vor dem erwähnten Re-

ferenzentscheid datierenden Bericht von Amnesty International («Report 

2023/24») vom 24. April 2024 nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag, 

nachdem das Gericht die zu dem Zeitpunkt bereits vorhandenen Länder-

berichte in seine Beurteilung einbezogen hat und der Referenzentscheid 

überdies auf umfassenden Recherchen sowie Analysen des gerichtsinter-

nen Länderdienstes basiert, 

dass der Beschwerdeführer weiter behauptet, die Argumentation der Vor-

instanz sei nicht frei von Widersprüchen, indem diese in der Verfügung 

zwar die Authentizität der Strafakten in Zweifel ziehe, ihm jedoch gleichzei-

tig unterstelle, gezielt ein reales Strafverfahren ausgelöst zu haben, 

dass auch die Feststellungen in der Verfügung, wonach er einerseits nicht 

als besonders exponierter politischer Aktivist erscheine, andererseits aber 

seine Beiträge eine strafrechtliche Relevanz hätten und staatliche Mass-

nahmen rechtfertigen könnten, widersprüchlich seien, 

dass der Beschwerdeführer bei dieser Argumentation verkennt, dass das 

SEM in der angefochtenen Verfügung – trotz der Äusserung gewisser 

grundsätzlicher Zweifel bezüglich der Echtheit türkischer Strafverfahrens-

akten im Allgemeinen – die Frage, ob vorliegend echte Dokumente einge-

reicht worden seien, offenliess und in der weiteren Verfügungsbegründung 

implizit von der Echtheit der eingereichten Dokumente ausging,  

dass weiter der Hinweis des SEM, der Beschwerdeführer vermittle nicht 

den Eindruck eines (besonders exponierten) politischen Aktivisten, nicht im 

Widerspruch steht zu seiner Schlussfolgerung, wonach die vom Beschwer-

deführer auf Facebook veröffentlichten Beiträge, mit denen er gewaltsame 
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Aktionen gutzuheissen scheine, eine strafrechtliche Relevanz hätten und 

staatliche Massnahmen rechtfertigen könnten sowie insbesondere auch in 

der Schweiz als Aufruf zu Gewalt strafrechtlich geahndet würden,  

dass die angefochtene Verfügung damit keine in sich widersprüchliche Be-

gründung aufweist, 

dass das SEM zusammenfassend das Referenzurteil des Bundesverwal-

tungsgerichts korrekt auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachten 

Ermittlungsverfahren angewandt hat,  

dass damit die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft gestützt auf dieses 

Referenzurteil – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – keine 

aus dem schweizerischen Asylgesetz oder dem Völkerrecht fliessende 

Schutzgarantie verletzt,  

dass der Beschwerdeführer ferner sinngemäss eine Ungleichbehandlung 

mit nahen Familienangehörigen, die aufgrund vergleichbarer politischer 

Probleme in der Schweiz Asyl erhalten hätten, rügt, 

dass er jedoch aus dem seinen Verwandten gewährten Asyl nichts zu sei-

nen Gunsten ableiten kann, da für die Beurteilung der Asylrelevanz die ge-

genwärtige, im Referenzurteil E-4103/2024 präzisierte Praxis massgeblich 

ist,  

dass der Beschwerdeführer schliesslich zu Unrecht in der ohne Rechtsbei-

stand durchgeführten Anhörung eine Verletzung seines Anspruchs auf ein 

faires Verfahren sieht,  

dass er hierzu weiter ausführt, es könne ihm nicht zum Nachteil gereichen, 

dass er zu einem früheren Zeitpunkt zunächst keine anwaltliche Vertretung 

gewünscht habe, da er jederzeit das Recht habe, zu einem späteren Zeit-

punkt einen Rechtsanwalt zu mandatieren und eine anwaltliche Begleitung 

zur Anhörung zu verlangen (vgl. Beschwerde auf S. 15 unten), 

dass diese Auffassung des Beschwerdeführers indessen nicht mit den ge-

setzlichen Vorgaben vereinbar ist (vgl. Art. 102f – 102m AsylG, insbeson-

dere Art. 102h Abs. 1 AsylG) und zudem auch dem im Asylverfahren gel-

tenden Beschleunigungsgebot widerspricht, 

dass vorliegend angesichts der Umstände, wonach der Beschwerdeführer 

die ihm angebotene Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des Rechts-



E-1013/2026 

Seite 8 

schutzes für Asylsuchende im Bundesasylzentrum C._______ vorerst ab-

gelehnt und offenbar erst nach Erhalt der Vorladung vom 8. Januar 2026 

zur Anhörung eine private Rechtsvertretung mandatiert hatte, es – insbe-

sondere mit Blick auf die im beschleunigten Verfahren geltenden Behand-

lungsfristen (vgl. hierzu einlässlich die angefochtene Verfügung Ziff. III [auf 

S. 10 f.]) – nicht zu beanstanden ist, dass das SEM das acht Tage nach 

Versand der erwähnten Vorladung gestellte Gesuch um Verschiebung der 

Anhörung, welche bereits in der darauffolgenden Woche stattfinden sollte, 

ablehnte, 

dass aus den vorliegenden Akten, namentlich der Anhörung zu den Asyl-

gründen, denn auch nicht ersichtlich ist, dass der Beschwerdeführer nicht 

in der Lage gewesen wäre, seine Asylgründe in der erforderlichen Tiefe 

darzulegen, 

dass der Beschwerdeführer überdies gestützt auf die fehlende Berücksich-

tigung der erst nach Ablauf der anlässlich der Anhörung angesetzten Frist 

eingereichten Beweismittel (Identitäts- und Familienunterlagen) in der an-

gefochtenen Verfügung zu Unrecht eine Verletzung von Bundesrecht im 

Sinne von Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsyIG rügt, 

dass das SEM in diesem Zusammenhang in der angefochtenen Verfügung 

namentlich zu Recht darauf hinwies, dass der Rechtsvertreter die Vorakten 

am 26. Januar 2026 elektronisch abgeholt habe und somit habe nachlesen 

können, welche Dokumente bis wann einzureichen seien,  

dass der Beschwerdeführer die seinem Rechtsvertreter gewährte Akten-

einsicht in seiner Rechtsmitteleingabe denn auch nicht bestreitet, sondern 

lediglich erklärt, verspätete Beweismittel dürften nur dann unberücksichtigt 

bleiben, wenn diese ohne sachlichen Grund verspätet eingereicht worden 

seien und ihre Berücksichtigung das Verfahren verzögern würde, 

dass diesbezüglich das SEM in der angefochtenen Verfügung bereits zu-

treffend ausgeführt hat, es sei vorliegend kein sachlicher Grund zu erken-

nen, weshalb die Unterlagen nicht innert Frist respektive – nach Verstrei-

chen der Frist – schnellstmöglich eingereicht worden seien, 

dass in der Rechtsmitteleingabe ebenfalls kein (objektiver) Grund für die 

verspätete Einreichung der Beweismittel vorgetragen wurde, 

dass der Umstand, wonach das SEM die in der Anhörung angesetzte Frist 

zur Einreichung von Beweismitteln nicht explizit mit dem Hinweis auf allfäl-
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lige Rechtsnachteile bei Nichteinhaltung der Frist verband, nichts an dieser 

Beurteilung zu ändern vermag, 

dass zudem davon auszugehen ist, dass die Berücksichtigung der nicht 

digitalisierten Akten eines der beiden Verwandten des Beschwerdeführers 

in der Schweiz vorliegend zu einer Verzögerung des Verfahrens geführt 

hätte, nachdem diese aufgrund der nachvollziehbaren Angaben des SEM 

aus Bern hatten bestellt werden müssen und nicht bis zur Fertigstellung 

der Verfügung eingegangen waren, 

dass das SEM damit insbesondere angesichts der im beschleunigten Ver-

fahren geltenden Ordnungsfristen nicht gehalten gewesen ist, die noch 

ausstehenden Akten abzuwarten, 

dass es in der angefochtenen Verfügung überdies zu Recht darauf hinge-

wiesen hat, dass den Schilderungen des Beschwerdeführers in der Anhö-

rung respektive in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf keine Furcht 

vor flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungshandlungen im Zusammen-

hang mit seinem Verwandten zu entnehmen sei, 

dass der Beschwerdeführer auch in seiner Rechtsmitteleingabe nicht dar-

gelegt hat, was er in materieller Hinsicht aus den vom SEM nicht berück-

sichtigten Akten seines Verwandten ableite, 

dass nach dem Gesagten weder eine Verletzung des Anspruchs des Be-

schwerdeführers auf ein faires Verfahren noch eine unvollständige Abklä-

rung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das SEM vorliegt,  

dass damit kein Anlass für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz 

zur ergänzenden Abklärung des Sachverhalts besteht,  

dass der eventualiter gestellte Antrag des Beschwerdeführers auf Rück-

weisung der Sache zur weiteren Sachverhaltsermittlung beziehungsweise 

Sachverhaltsergänzung an die Vorinstanz entsprechend abzuweisen ist,  

dass die mit Spontaneingabe vom 18. Februar 2026 nachgereichten, wei-

teren Verfahrensakten der gegen den Beschwerdeführer in der Türkei lau-

fenden Ermittlungsverfahren betreffend Terrorpropaganda nichts an der vo-

rangehend dargelegten Einschätzung zu ändern vermögen, da diese un-

verändert in den Anwendungsbereich der bereits dargelegten Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Referenzentscheid  

E-4103/2024 vom 8. November 2024 fallen, 
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dass das SEM bei dieser Aktenlage zu Recht die Flüchtlingseigenschaft 

des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgewiesen hat, 

dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein 

Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat 

(Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbe-

willigung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen 

besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.),  

dass damit die vom SEM mittels Feststellung der Rechtskraft der Verfü-

gung des Migrationsamts des Kantons B._______ sinngemäss verfügte 

Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und 

demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, 

dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestim-

mungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Weg-

weisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 

AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), 

dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen ge-

mäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard 

wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu 

beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens 

glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), 

dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche 

Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des 

Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenste-

hen (Art. 83 Abs. 3 AIG), 

dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwun-

gen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem 

Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, 

zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 

AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über 

die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), 

dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser mass-

geblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es 

dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche 

Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in 
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Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoule-

ment im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet,  

dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat 

drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 

BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter 

und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 

oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind,  

dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar 

erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen 

wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage kon-

kret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), 

dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunfts-

staat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete 

Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen,  

dass der Beschwerdeführer auch in seiner Rechtsmitteleingabe keine kon-

kreten Wegweisungsvollzugshindernisse geltend macht,  

dass damit der Vollzug der Wegweisung als zumutbar zu bezeichnen ist, 

dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimat-

staat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen 

(Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Be-

schaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 47 Abs. 1 AsylG und 

dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), 

dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung 

respektive die Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitserklärung bezüglich der 

diesbezüglichen Verfügung des Migrationsamts des Kantons B._______ 

vom 14. Oktober 2024 zu bestätigen ist, 

dass zusammenfassend die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht 

verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig fest-

stellt und – soweit überprüfbar – angemessen ist, weshalb die Beschwerde 

als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, 

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die auf Fr. 1'000.– festzulegen-

den Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 1–3 des Reg-

lements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor 
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dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; Art. 63 Abs. 1 

VwVG), 

dass der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss in gleicher 

Höhe zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden ist.  

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.– werden dem Beschwerdeführer auf-

erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezah-

lung der Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Roswitha Petry Marion Sutter 

 

 

Versand: 


